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Der Zivildienst: Helfende Hande
fur das Gemeinwohl

PLATTFORM Zivildienstleistende — oder «Zivis» — unterstitzen seit 1996 gemeinnitzige Institutionen
dort, wo ihnen Ressourcen fehlen. Das Sozialwesen ist seit der Einfiihrung des Zivildienstes das
wichtigste Aufgabenfeld fir Zivis. Ein Kurzportréat.

Wer in der Schweiz den obligatorischen
Militirdienst nicht mit seinem Gewissen
vereinbaren kann, hat das Recht, einen zi-
vilen Ersatzdienst zu leisten. Dieser Dienst
dauert 1,5 Mal so lange, wie der Militir-
dienst dauern wiirde, und wird in 6ffentli-
chen oder gemeinniitzigen privaten Insti-
tutionen geleistet. Tatigkeitsbereiche des
Zivildienstes sind das Gesundheits- und
Sozialwesen, das Schulwesen (seit Juli
2016), der Umwelt- und Naturschutz, die
Kulturgiitererhaltung, die Landwirtschaft,
die Entwicklungszusammenarbeit und hu-
manitire Hilfe sowie Einsitze im Zusam-
menhang mit Katastrophen und Notlagen.

4500 Zivis im Einsatz

Die Vollzugsstelle fiir den Zivildienst (ZI-
VI) — Teil des Eidgenéssischen Departe-
ments fiir Wirtschaft, Bildung und For-
schung (WBF) — ist fiir die Zulassung,
Einsitze und Ausbildung von Zivis sowie

die Anerkennung, Betreuung und Inspek-
tion von Einsatzbetrieben zustindig. Tig-

lich sind iiber 4500 Zivis im Einsatz, im
Jahr 2016 leisteten sie rund 1,7 Millionen
Diensttage.

Das Sozialwesen ist seit der Einfiih-
rung des Zivildienstes der bedeutendste
Tatigkeitsbereich fiir Zivis. 2016 wurden
dort 57 % aller Diensttage geleistet. Dieser
Titigkeitsbereich ist sehr vielfiltig. Zivis
konnen ihre Einsitze insbesondere in In-
stitutionen fiir Betagte oder Menschen mit
einer Beeintrichtigung, im Kinder- oder
Jugendbereich, in der Arbeit mit Siich-
tigen oder Arbeitslosen sowie im Asylbe-
reich leisten. Dabei stehen Aufgaben in
der Betreuung und dem Austausch «von
Mensch zu Mensch> im Vordergrund. Mit
ihren Einsitzen im Sozialwesen leisten
Zivis einen wertvollen Beitrag zur Lebens-
qualitit der Betreuten und zur Entlastung
des Fachpersonals.

Einsatz wo Bedarf besteht
Die Einsitze im Sozialwesen dienen dem
Ziel, den sozialen Zusammenhalt zu stir-

—a—

Zivildienstleistende arbeiten vorwiegend im Sozialwesen, bei der Betreuung von Betagten oder

Kindern zum Beispiel.
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ken und die Situation von Betreuungsbe-
diirftigen zu verbessern. Zu diesem Zweck
werden Zivis dort eingesetzt, wo gesell-
schaftlicher Bedarf besteht und Ressour-
cen fehlen. Ein solcher Bedarf besteht etwa
im Asylbereich. Ein Schwerpunkt der
Massnahmen von Bund und Kantonen im
Rahmen der Fachkrifteinitiative Plus (FKI-
plus) liegt bei der verbesserten Integration
von Fliichtlingen und vorliufig aufgenom-
menen Personen in den Schweizer Arbeits-
markt. Die Zivis leisten mitihren Einsitzen
im Asylbereich einen Beitrag zur Errei-
chung dieses Ziels.

Zivis unterstiitzen Fliichtlinge und vor-
liufig Aufgenommene etwa beim Erlernen
der Sprache, in Beschiftigungsprogram-
men oder in der Berufsvorbereitung. Durch
solche Angebote werden Fliichtlinge und
vorliufig Aufgenommene friihzeitig auf ein
eigenstindiges Leben in der Schweiz vor-
bereitet oder es wird ihnen eine Perspektive
fiir die Zeit nach einer allfilligen Riickkehr
in ihr Herkunftsland gegeben.

2016 wurden 3,4% der
Diensttage von Zivis im Asylbereich geleis-

Im Jahr

tet, viele davon in der Alltagsbetreuung
von Asylsuchenden oder bei Unterhaltsar-
beiten in Durchgangszentren. Fiir solche
Einsitze standen rund 80 anerkannte Ein-
satzbetriebe mit 275 verfiigten Einsatz-
plitzen zur Verfiigung.

Im Vergleich zur Zahl der von Freiwil-
ligen geleisteten Betreuungsstunden oder
der tiglichen Arbeit von Betreuungsfach-
personen mag der Beitrag von Zivis klein
sein. Klein aber fein: Er erlaubt es gemein-
niitzigen Institutionen helfende Hinde ge-
zielt einzusetzen, wo Bedarf besteht.

Daniel Weyermann
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Vollzugsstelle fiir den Zivildienst ZIVI
www.zivi.admin.ch



	Der Zivildienst : helfende Hände für das Gemeinwohl

